
www.buergerforum-energiewende-hessen.de

Ablauf eines Genehmigungsverfahrens nach 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

DAUER

RECHTLICHER ABLAUF
DES VERFAHRENS MIT 
VORLAUF (vereinfacht)

AN WELCHER STELLE 
KÖNNEN SICH DRITTE AM 
VERFAHREN BETEILIGEN?

ca. 2 - 4
Jahre

2 - 6 
Monate

6
Wochen

ca. 2
Monate

ca. 1
Monat
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Projektidee

Beteiligung 
betroffene Fachbehörden, 

Sachverständige, Kommunen, 
ggf. Umweltverbände

Möglichkeit zur Einwendung
Schriftlich per Post oder E-Mail an 

die Behörde 

ggf. Teilnahme am Termin
die Einwender können Einwand 

dort ausführen.

Prüfung des Antrags auf 
Vollständigkeit 

ggf. Nachforderungen

ggf. Erörterungstermin

Auslegung des Antrags

Abschließende Prüfung 
und Entscheidung

Bescheiderteilung
über Genehmigung (ggf. mit 
Auflagen) oder Ablehnung

Zustellung / Veröffentlichung
der Entscheidung

Vorgespräch / Beratungsgespräch 
mit Antragsteller

Einreichung Antrag

Erstellung diverser Fachgutachten zu 
den Auswirkungen des Vorhabens auf 

Flächen, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und die biologische Vielfalt

ggf. UVP
(Umweltverträglichkeitsprüfung)

Behörde

Projektierer

Dritte (Bürger, Kommunen etc.)

Information über UVP-Portal


